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Umsetzung der Bestimmungen über  Mediation in den Zivil- und Strafprozessordnungen
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte
Wir nehmen Bezug auf unser erstes Schreiben in dieser Angelegenheit, das wir Ihnen im Januar dieses Jahres geschickt haben.

In der Zwischenzeit  wurden auf Anregung der KMS in allen Kantonen Kontaktgruppen gebildet, die Ihren Gerichten und Schlichtungsstellen als Anlaufstellen für Fragen im Zusammenhang mit Mediation dienen. Die Kontaktadressen legen wir diesem Schreiben bei. Wir würden uns freuen, wenn Sie  diese an die Schlichtungsstellen und Gerichte in Ihrem Kanton weiterleiten würden.

Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass die Schlichtungsstellen  die Parteien über die Möglichkeit einer  Mediation informieren. Falls nur eine Partei dies wünscht, soll die Schlichtungsstelle die Gegenpartei anfragen, ob Sie damit einverstanden ist. Wir haben diesbezüglich dem Bundesamt für Justiz eine Anpassung des  Formulars „ Schlichtungsbegehren“  vorgeschlagen.
Wünschbar ist weiter, dass für Parteien, die nach Eintritt der Rechtshängigkeit  versuchen  ihren Konflikt mittels Mediation zu lösen, Erleichterungen bei den Gerichtskosten vorgesehen werden, weil dadurch die Justizbehörden entlastet werden können. Dazu braucht es aber  Grundlagen im kantonalen Recht,  deren Schaffung wir anregen möchten.
Auch  im Strafrecht kann Mediation sinnvoll eingesetzt werden. Insbesondere im Jugendstrafrecht und generell bei Antragsdelikten und im Rahmen der Wiedergutmachung gemäss Art. 53 StGB.
 


Mit freundlichen Grüssen
Schweizerischer  Anwaltsverband, Fachausschuss  Mediation
Schweizerische Richtervereinigung für Mediation und Schlichtung
Schweizerische Kammer für Wirtschaftsmediation
Schweizerischer Dachverband Mediation 


Martin Zwahlen, Geschäftsführer 
Beilagen:
  Definition KMS,  Liste der kantonalen Kontaktpersonen
Kopie an: 
- Bundesamt für Justiz,  Frau Rickli
- Schweizerische Vereinigung der Friedensrichter (mit der Bitte um Weiterleitung an die kantonalen Verbände.

- Schweizerische Richtervereinigung (mit der Bitte um Weiterleitung an die kantonalen Verbände)




An die�Justizdirektionen  der Kantone








